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Die Schreibung mehrgliedriger fremder Wörter muß endlich
geregelt werden: par excellence, par force; warum denn Apres-Ski,
Happy-End usw. In Alma mater wird ja nur das erste Glied, und

zwar das Eigenschaf tswort, groß geschrieben. Die Force de frappe
und das Auditorium maximum sind lexikonreif. Das Bolschoi

(Große) Ballett muß ohne Divis gesetzt werden.
Soll man die neben Konsumtion gebräuchliche Form Konsump-
tion als üble Korruption verdammen? Zur Eindeutschung eignet
sich nicht das lateinische v, das als w ausgesprochen wird; also,

Krewetten, wie Krawatten, und Jahwe oder Jehowa. In Deutschland

spricht nur der ehemalige Bundeskanzler Adenauer das

Fremdwort-tv als v aus (Sofjetunion"). Es ist deshalb nicht nötig,
auf das lateinische v zurückzugreifen.
Das Trampolin heißt in der Bundesrepublik nimmer die
Trampoline; es ist als Turngerät jetzt offiziell eingeführt. Zum
einzigen Hauptwort, das mit drei Artikeln stehen kann: der, die das

Dschungel, scheint noch der, die, das Jupe hinzuzutreten. Der
schweizerische und österreichische Proporz gilt auch in Bundes-

republikanien, aber mit sächlichem Geschlecht. (Schluß folgt)

Lieber Leser!

Wer wird Rechnungsfüher?

Der langjährige Rechnungsführer des Deutschschweizerischen Sprachvereins,
Herr Dominik Seeholzer, Maschinensetzer, Luzern, sieht sich mit Rücksicht auf
seine Gesundheit gezwungen, das Amt aufzugeben; wir müssen daher so rasch
wie möglich einen Nachfolger finden. Von den andern Vorstandsmitgliedern ist
keines in der Lage, die Aufgabe zu übernehmen.
Wer unter den übrigen Mitgliedern könnte sich dazu bereit finden? Wrer kann
und will etwa zwanzig Stunden im Monat dafür aufwenden? Die Entschädigung

von 400 Franken im Jahr ist bescheiden, wir wissen es. Der nette
Mitarbeiter müßte sich entschädigt fühlen durch das Bewußtsein, eine für den

Sprachverein schlechterdings notwendig - Arbeit zu leisten, und durch die
Möglichkeit,- als Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses an allen Beratungen
dabeizusein (gewöhnlich sechs Sitzungen im Jahr).
Die Arbeit (Buchhaltung und Mitgliederkontrolle) ließe sich auch auf zwei
Personen verteilen, wenn sie gut zusammenarbeiten und nicht zu weit
auseinander wohnen. Wünschbar (aber nicht notwendig!) ist Wohnort im Räume
Luzern oder allenfalls Zürich.
Wir bitten dringend um baldige Anmeldung (selbstverständlich zunächst
unverbindlich). Nähere Auskunft erteilen der Obmann (Meggen/Luzern, Telefon

(041) 721810), Herr Seeholzer, Luzern (Tel. (041) 31163), oder die
Geschäftsstelle (Zürich, Tel. (051) 56 8246, am besten außer Geschäftszeit).
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